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Vernehmlassungsantwort 
Revision Lebensmittelgesetz  

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen zur obgenannten Vorlage. Ger-
ne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen dazu unsere Stellungnahme zukommen zu lassen. 
 
1. Vorbemerkungen 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der KMU-Wirtschaft, vertritt 280 Verbände 
und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU-Wirtschaft setzt sich die Dachor-
ganisation sgv für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unter-
nehmensfreundliches Umfeld ein. 
 
Im Rahmen der verbandsinternen Vernehmlassung haben sich verschiedene Mitgliedorganisationen 
zur Gesetzesrevision geäussert; wir haben Ihre Vorschläge in der sgv-Arbeitsgruppe Lebensmittel 
diskutiert und möchten den beiden BAG-Mitarbeitern Adrian Kunz und Nicolas Schenk für die Präsen-
tation der Vorlage am 28. August 2009 nochmals bestens danken. Die meisten der bei uns eingegan-
genen Stellungnahmen haben Sie direkt erhalten; jene der Chambre vaudoise des arts et métiers er-
halten Sie in der Beilage.  
 
2. Generelle Bemerkungen 

Der sgv begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene Revision des Lebensmittelgesetzes. Eine Anpas-
sung an das EU-Recht im Bereich der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ist wünschenswert, 
da damit ein vereinfachter und einheitlicher Verkehr von Lebensmitteln ermöglicht wird. Dank der 
weitgehenden Vereinheitlichung des Lebensmittelrechts erübrigen sich zeit- und kostenintensive An-
passungen, was im Interesse der KMU-Wirtschaft liegt. Um die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen 
Wirtschaft nicht zu benachteiligen, ist aber auf weitergehende Regulierungen als in der EU zu verzich-
ten wie auch auf den helvetischen Perfektionismus im Vollzug. 
 
Die aktuelle Lebensmittelgesetzgebung bewirkt seit ihrer Inkraftsetzung im Jahre 1995 vor allem bei 
kleinen Unternehmen grosse Probleme in der Umsetzung. Mit der vorliegenden Revision ist diesem 
Umstand unbedingt Rechnung zu tragen. Unsere KMU sind trotz gegenteiligen Bemühungen per Sal-
do mit einer weiter wachsenden administrativen Belastung konfrontiert, deren Ausmass besorgniser-
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regend geworden ist und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit und selbst ihr langfristiges Bestehen zum 
Teil in Gefahr bringt. 
 
3. Spezifische Bemerkungen 

Unsere hauptbetroffenen Branchenverbände haben zu den einzelnen Revisionsvorschlägen Stellung 
bezogen. Wir unterstützen die Eingaben unserer Mitgliedorganisationen und bitten Sie, den wohlbe-
gründeten Eingaben bei der weiteren Bearbeitung Rechung zu tragen. Wir beschränken uns daher 
nachfolgend als Dachverband auf eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.  

• Art. 1 lit. c, Zweck – „sachkundige Wahl“: Die Formulierung, wonach eine „sachkundige Wahl“ 
ermöglicht werden soll, geht über den Täuschungsschutz hinaus. Das allfällige Ansinnen, weitere 
bzw. weitergehende Deklarationsvorschriften zu erlassen, lehnen wir ab. Es ist nicht Aufgabe des 
Staates, dem mündigen Bürger zu einer „sachkundigen“ Wahl zu verhelfen. 

• Art. 5. Abs. 1 lit. i, Dusch- und Badewasser: Der sgv lehnt eine Verschärfung des Vollzugs über 
die Hintertür der Gesetzesrevision mit Entschiedenheit als unverhältnismässig ab. 

• Art. 9, Abs. 4, Hygiene-Anforderungen, Fachkenntnisse: Diese Bestimmung ist zu streichen, 
der heutige Gesetzestext genügt. Eine Ausbildungspflicht soll einzig bei der für die Hygiene ver-
antwortlichen Person bestehen. Hat der Betrieb keine entsprechende Person bestimmt, liegt die 
Hygieneverantwortung einzig beim Betriebsinhaber. Weitergehende Vorschriften sind für Mikro- 
und Kleinbetriebe unzumutbar. 

• Art. 12 Abs. 1 (Bewilligungspflicht für Betriebe): Die Bewilligungspflicht darf gegenüber heute 
nicht ausgedehnt werden. Sie muss weiterhin auf Betriebe beschränkt bleiben, die Lebensmittel 
tierischer Herkunft „herstellen, behandeln oder lagern“. So dürfen gastgewerbliche Betriebe kei-
nesfalls einer Bewilligungspflicht unterstellt werden. 

• Art. 14, Abs. 4, lit. a, Besondere Kennzeichnung: Ablehnung, denn für die betroffenen KMU 
entstünde ein unverhältnismässiger und unnötiger zusätzlicher bürokratischer Aufwand, zudem 
könnte für das unsägliche Ampelsystem das Terrain vorbereitet werden. 

• Art. 22, Risikoanalyse – Branchenleitlinie: Das Risikomanagement soll nach Vorgabe von 
Branchenleitlinien erfolgen können. Vor allem Mikro- und Kleinbetriebe sind mit dem Aufbau eines 
eigenen Risikomanagements überfordert. Daher ist die Möglichkeit, Branchenleitlinien erlassen zu 
können, auf Gesetzesstufe vorzusehen. 

• Art. 24, Abs. 2, Information der Öffentlichkeit: Der sgv ist klar dagegen; der Willkür und der 
Sensationsmache würden Tür und Tor geöffnet, die Lebensmittelsicherheit dagegen nicht erhöht. 
Es ist inakzeptabel, private Unternehmen mittels öffentlich-rechtlicher Gesetze quasi staatlich ver-
ordnet an den Pranger zu stellen. 

• Art. 25, Abs. 3, Selbstkontrolle – Anforderungen an die Fachkenntnisse von verantwortli-
chen Personen): Hier gilt das Gleiche wie beim Art. 9. Abs. 4: Die Kontrollverantwortung im Be-
trieb hat einzig bei der explizit vom Betrieb bezeichneten Person bzw. dem Betriebsinhaber zu lie-
gen. Wir verweisen auf den Vorschlag von GastroSuisse, den wir vollumfänglich unterstützen. 

• Art. 27, Rückverfolgbarkeit: Der sgv lehnt eine Erweiterung der Rückverfolgbarkeits- und Doku-
mentationspflichten klar ab. Dies gilt insbesondere auch für die Rückverfolgbarkeit von 
Gebrauchsgegenständen.  (Art. 27 Abs. 1 lit. b). Vor allem für das letzte Glied in der Herstellung 
bzw. Verarbeitung ist eine solche Pflicht unverhältnismässig und nicht praktikabel.  
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• Art. 46, Aufgabenteilung Bund – Kanton: Der Bund hat sich auch zukünftig darauf zu be-
schränken, den Vollzug durch die Kantone zu beaufsichtigen und zu koordinieren. Gemäss dem 
Subsidiaritätsprinzip ist eine bundesrechtliche Regelung nur dort zu treffen, wo eine einheitliche 
Regelung zwingend notwendig ist. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler Rudolf Horber 
Direktor Chefökonom 
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